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Psychiater erforscht sich

schon seit geraumer Weile hinter
ihnen stand und mit einiger
Verwunderung ihre Abstempelung zur
gemeinen Milchgeld-Diebin zu
Kenntnis nahm. Frau Schön
verzichtete allerdings darauf, sich in
eine fruchtlose und gehässige
Diskussion einzulassen. Sie bat schlicht
und einfach die Frau Rätschli um
ein Rendez-vous beim Richter von
wegen Ehrverletzung und die Frau
Klätschli könne dann grad als Zeugin

mitkommen.
Als die Verhandlung nahte, hatte.

es sich längst herausgestellt, daß
nicht die Frau Schön das Milchgeld
geklaut hatte, sondern der
zwölfjährige Rätschli Ruedi. Der Ruedi
Rätschli, der dringend einer
Aufbesserung des Taschengeldes bedurft
hatte und bei seiner Mutter mit der
Bitte auf taube Ohren gestoßen

war und sich deshalb einfach am
Milchgeld schadlos gehalten hatte.
Frau Klätschli hatte mit ihrer
Verteidigung deshalb einen einigermaßen

schweren Stand. Sie mochte

zwar dem Herrn Richter des lan¬

gen und breiten erklären, die Frau
Schön habe es sich selber
zuzuschreiben, wenn man sie verdächtigt

habe, die sei nämlich
hochmütig und nie zum Plaudern
aufgelegt. Aber diese Argumentation
verfing nicht. Der Richter entschied,
seinetwegen könne sich eine
anstreichen, so viel sie wolle und
hochmütig sein dazu, deshalb brauche

sie noch lange keine Diebin zu
sein.
Frau Schön zeigte sich von der

großmütigsten Seite. Nachdem Frau

Rätschli in aller Form und schriftlich

die bösen Worte zurückgenommen

und sich dafür entschuldigt
hatte, verzichtete sie auf einen

Strafantrag. Nur die Kosten der
versöhnlichen Verhandlung mußte
Frau Rätschli übernehmen. So kam
sie recht billig weg. Der Herr Richter

empfahl ihr allerdings, in
Zukunft etwas besser aufs Maul zu
hocken und eventuell dem Ruedi
das Sackgeld so zu erhöhen, daß

er nicht mehr aufs Milchgeld
angewiesen sei. Lilo
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